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Zweites Kapitel. Besonderes Städtebaurecht 

Erster Teil. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 136 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche Vorbe-
reitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den Vor-
schriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 

(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur 
Behebung städtebaulicher Mißstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. 
Städtebauliche Mißstände liegen vor, wenn 
1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-

schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen 
nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach 
seiner Lage und Funktion obliegen. 

(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städtebauliche 
Mißstände vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen 
1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Gebiet wohnen-

den und arbeitenden Menschen in bezug auf 
1. die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten, 
2. die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeitsstätten, 
3. die Zugänglichkeit der Grundstücke, 
4. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten, 
5. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zu-

stand, 
6. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtungen oder Ver-

kehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verunreinigungen und Er-
schütterungen, 

7. die vorhandene Erschließung; 
2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in bezug auf 

a) den fließenden und ruhenden Verkehr, 
b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Be-

rücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Verflechtungsbereich, 
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c) die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstattung mit Grünflä-
chen, Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesonde-
re unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets 
im Verflechtungsbereich. 

(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sol-
len dazu beitragen, daß 
1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den sozialen, hygieni-

schen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird, 
2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird, 
3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den Anforderungen 

an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bevölkerung und der Bevölke-
rungsentwicklung entspricht oder 

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt werden, die Gestal-
tung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und den Erfordernissen des Denk-
malschutzes Rechnung getragen wird. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

 

§ 137 Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen 

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen 
möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sa-
nierung und zur Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen angeregt und 
hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden. 

 

§ 138 Auskunftspflicht 

(1) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftragten sind 
verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu er-
teilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebiets oder 
zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erforderlich ist. An personenbezoge-
nen Daten können insbesondere Angaben der Betroffenen über ihre persönlichen Le-
bensumstände im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, namentlich über die Berufs-, 
Erwerbs- und Familienverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen 
Verflechtungen sowie über die örtlichen Bindungen, erhoben werden. 

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zu Zwecken der 
Sanierung verwendet werden. Wurden die Daten von einem Beauftragten der Gemeinde 
erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde weitergegeben werden; die Gemeinde darf die 
Daten an andere Beauftragte im Sinne des § 157 sowie an die höhere Verwaltungsbe-
hörde weitergeben, soweit dies zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhe-
bung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets sind die Daten zu löschen. So-
weit die erhobenen Daten für die Besteuerung erforderlich sind, dürfen sie an die Fi-
nanzbehörden weitergegeben werden. 



- 3 - 

(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei Aufnahme ihrer Tätigkeit nach 
Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit fort.  

(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die Auskunft, ist § 208 Satz 2 bis 4 
über die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds entsprechend anzuwenden. 
Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beant-
wortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 

§ 139 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger 

(1) Der Bund, einschließlich seiner Sondervermögen, die Länder, die Gemeindeverbän-
de und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sollen im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die Vorbereitung und Durchführung 
von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen unterstützen. 

(2) § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 4 und 6 sind bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Sanierung auf Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sinngemäß an-
zuwenden. Die Träger öffentlicher Belange haben die Gemeinde auch über Änderungen 
ihrer Absichten zu unterrichten. 

(3) Ist eine Änderung von Zielen und Zwecken der Sanierung oder von Maßnahmen und 
Planungen der Träger öffentlicher Belange, die aufeinander abgestimmt wurden, beab-
sichtigt, haben sich die Beteiligten unverzüglich miteinander ins Benehmen zu setzen. 

 

Zweiter Abschnitt. Vorbereitung und Durchführung 

 

§ 140 Vorbereitung 

Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe der Gemeinde; sie umfasst 
1. die vorbereitenden Untersuchungen, 
2. die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets, 
3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung, 
4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört auch die Bauleitplanung oder eine Rah-

menplanung, soweit sie für die Sanierung erforderlich ist, 
5. die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, 
6. die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans, 
7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen, die vor einer förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets durchgeführt werden. 
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§ 141 Vorbereitende Untersuchungen 

(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets die vorbe-
reitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die erforderlich sind, um 
Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozia-
len, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die an-
zustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sanierung im allgemei-
nen. Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen 
erstrecken, die sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in 
ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich voraus-
sichtlich ergeben werden. 

(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hinreichende 
Beurteilungsunterlagen bereits vorliegen. 

(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluß über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluß ist ortsüblich bekanntzu-
machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. 

(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn der vorbe-
reitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die Beteiligung und 
Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öf-
fentlicher Aufgabenträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchfüh-
rung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die Beseitigung einer baulichen 
Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-
biets wird ein Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid 
über die Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter 
Halbsatz unwirksam. 

 

§ 142 Sanierungssatzung 

(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme 
durchgeführt werden soll, durch Beschluß förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förm-
lich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, daß 
sich die Sanierung zweckmäßig durchführen läßt. Einzelne Grundstücke, die von der 
Sanierung nicht betroffen werden, können aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausge-
nommen werden. 

(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung, daß Flächen außerhalb des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets 

1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur räumlich zusammenhängenden Unterbrin-
gung von Bewohnern oder Betrieben aus dem förmlich festgelegten Sanierungsge-
biet oder 

2. für die durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen 
in Anspruch genommen werden müssen (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), kann die 
Gemeinde geeignete Gebiete für diesen Zweck förmlich festlegen. Für die förmliche 
Festlegung und die sich aus ihr ergebenden Wirkungen sind die für förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiete geltenden Vorschriften anzuwenden. 
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(3) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets als Sat-
zung (Sanierungssatzung). In der Sanierungssatzung ist das Sanierungsgebiet zu be-
zeichnen. 

(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwendung der Vorschriften des Dritten Abschnitts 
auszuschließen, wenn sie für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und 
die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird (vereinfachtes Sanie-
rungsverfahren); in diesem Fall kann in der Sanierungssatzung auch die Genehmi-
gungspflicht nach § 144 insgesamt, nach § 144 Abs. 1 oder § 144 Abs. 2 ausgeschlos-
sen werden. 

 

§ 143 Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk 

(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekanntzumachen. Sie kann 
auch ortsüblich bekanntmachen, daß eine Sanierungssatzung beschlossen worden ist; § 
10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung nach den 
Sätzen 1 und 2 ist - außer im vereinfachten Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die Sanierungssat-
zung rechtsverbindlich. 

(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sanierungssatzung 
mit und hat hierbei die von der Sanierungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln auf-
zuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser Grundstücke einzutragen, 
daß eine Sanierung durchgeführt wird (Sanierungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 ist ent-
sprechend anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn in der Sanie-
rungssatzung die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 ausgeschlossen ist. 

 

§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge 

(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
der Gemeinde 

1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen; 
2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den 

Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf 
bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird. 

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung 
der Gemeinde 

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und 
Veräußerung eines Erbbaurechts; 

2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Be-
stellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des 
§ 148 Abs. 2 im Zusammenhang steht; 

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 
1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Ver-
trag genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene 
dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt; 
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4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
5. die Teilung eines Grundstücks. 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgeleg-
te Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich be-
kanntzumachen.  
(4) Keiner Genehmigung bedürfen 
1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für 

das Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist; 
2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 zum Zwecke der Vorwegnahme der ge-

setzlichen Erbfolge; 
3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungs-

gebiets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, von 
denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat 
und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte be-
gonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung; 

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesvertei-
digung dienen; 

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezo-
genen Grundstücks durch den Bedarfsträger. 

 

§ 145 Genehmigung 

(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmi-
gung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Geneh-
migung durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde er-
teilt. § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, daß 
das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung eines Grundstücks oder 
die damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwi-
derlaufen würde. 

(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung dadurch besei-
tigt wird, daß die Beteiligten für den Fall der Durchführung der Sanierung für sich und 
ihre Rechtsnachfolger 

1. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschädigung für die durch das Vorhaben 
herbeigeführten Werterhöhungen sowie für werterhöhende Änderungen, die auf 
Grund der mit dem Vorhaben bezweckten Nutzung vorgenommen werden, verzich-
ten; 

2. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Entschädigung für 
die Aufhebung des Rechts sowie für werterhöhende Änderungen verzichten, die auf 
Grund dieser Rechte vorgenommen werden. 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Fällen des § 144 Abs. 1 auch befristet 
oder bedingt erteilt werden. § 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die 
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Genehmigung kann auch vom Abschluß eines städtebaulichen Vertrags abhängig ge-
macht werden, wenn dadurch Versagungsgründe im Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt 
werden. 

(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde die Über-
nahme des Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die 
Durchführung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu 
behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen 
die Flächen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentümer von der 
Gemeinde die Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die 
Erfüllung des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung 
bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, so-
weit die außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücke 
nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden kön-
nen. Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, kann der Eigentümer 
die Entziehung des Eigentums an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung des 
Eigentums sind die Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels entsprechend 
anzuwenden. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzu-
wenden. 
(6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein erteilt 
oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde darüber auf Antrag eines Beteiligten ein Zeug-
nis auszustellen. 
(7) (weggefallen) 

 

§ 146 Durchführung 

(1) Die Durchführung umfaßt die Ordnungsmaßnahmen und die Baumaßnahmen inner-
halb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die nach den Zielen und Zwecken der 
Sanierung erforderlich sind. 

(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen, und auf den 
in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücken dürfen im Rahmen städtebaulicher Sanie-
rungsmaßnahmen einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen nur mit Zustimmung des 
Bedarfsträgers durchgeführt werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung seiner Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse an der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht. 

(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung 
oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 auf Grund eines Vertrags ganz oder teilweise dem Eigentümer überlassen. 
Ist die zügige und zweckmäßige Durchführung der vertraglich übernommenen Maß-
nahmen nach Satz 1 durch einzelne Eigentümer nicht gewährleistet, hat die Gemeinde 
insoweit für die Durchführung der Maßnahmen zu sorgen oder sie selbst zu überneh-
men. 
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§ 147 Ordnungsmaßnahmen 

Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde; hierzu gehören 

1. die Bodenordnung einschließlich des Erwerbs von Grundstücken, 
2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben, 
3. die Freilegung von Grundstücken, 
4. die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen sowie 
5. sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchgeführt 

werden können. 
Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die Bereitstellung von Flächen und die Durchführung 
von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3, soweit sie gemäß § 9 Abs. 
1a an anderer Stelle den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet sind. Durch die Sanierung bedingte Er-
schließungsanlagen einschließlich Ersatzanlagen können außerhalb des förmlich festge-
legten Sanierungsgebiets liegen. 

 

§ 148 Baumaßnahmen 

(1) Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt den Eigentümern überlassen, soweit 
die zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie gewährleistet ist; der Gemeinde 
obliegt jedoch 

1. für die Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen zu 
sorgen und 

2. die Durchführung sonstiger Baumaßnahmen, soweit sie selbst Eigentümerin ist oder 
nicht gewährleistet ist, daß diese vom einzelnen Eigentümer zügig und zweckmäßig 
durchgeführt werden. 

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung bedingte Gemeinbedarfs- und 
Folgeeinrichtungen können außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets lie-
gen.  
(2) Zu den Baumaßnahmen gehören 
1. die Modernisierung und Instandsetzung, 
2. die Neubebauung und die Ersatzbauten, 
3. die Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie 
4. die Verlagerung oder Änderung von Betrieben. 
Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3, 
soweit sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind. 

 

§ 149 Kosten- und Finanzierungsübersicht 

(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungs-
übersicht aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten- und Finanzierungsvorstellun-
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gen anderer Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Sanierung 
berührt wird, abzustimmen und der höheren Verwaltungsbehörde vorzulegen. 

(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde die Kosten der Gesamtmaßnahme darzu-
stellen, die ihr voraussichtlich entstehen. Die Kosten anderer Träger öffentlicher Belange 
für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung sollen nachrichtlich angegeben 
werden. 

(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Gemeinde ihre Vorstellungen über die De-
ckung der Kosten der Gesamtmaßnahme darzulegen. Finanzierungs- und Förderungs-
mittel auf anderer gesetzlicher Grundlage sowie die Finanzierungsvorstellungen anderer 
Träger öffentlicher Belange sollen nachrichtlich angegeben werden. 

(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht kann mit Zustimmung der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde auf den Zeitraum der mehrjährigen Finanzplanung der Gemeinde 
beschränkt werden. Das Erfordernis, die städtebauliche Sanierungsmaßnahme inner-
halb eines absehbaren Zeitraums durchzuführen, bleibt unberührt. 

(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungsbehörde können von anderen Trägern 
öffentlicher Belange Auskunft über deren eigene Absichten im förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstellungen verlangen. 

(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von der Gemeinde Ergänzungen oder Ände-
rungen der Kosten- und Finanzierungsübersicht verlangen. Sie hat für ein wirtschaftlich 
sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der anderen Träger öffentlicher Belange 
bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu sorgen und die Gemeinde bei der Beschaf-
fung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten zu unterstützen. 

 

§ 150 Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen Versorgung 
dienen 

(1) Stehen in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Anlagen der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunikationsdienstleistungen 
oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge der Durchführung der Sanierung nicht 
mehr zur Verfügung und sind besondere Aufwendungen erforderlich, die über das bei 
ordnungsgemäßer Wirtschaft erforderliche Maß hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz 
oder die Verlegung dieser Anlagen, hat die Gemeinde dem Träger der Aufgabe die ihm 
dadurch entstehenden Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, die dem Träger der 
Aufgabe im Zusammenhang damit entstehen, sind auszugleichen. 

(2) Kommt eine Einigung über den Erstattungsbetrag nicht zustande, entscheidet die 
höhere Verwaltungsbehörde. 

 

§ 151 Abgaben- und Auslagenbefreiung 

(1) Frei von Gebühren und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von Auslagen 
sind Geschäfte und Verhandlungen 
1. zur Vorbereitung oder Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, 
2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen, 
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3. zur Gründung oder Auflösung eines Unternehmens, dessen Geschäftszweck aus-
schließlich darauf gerichtet ist, als Sanierungsträger tätig zu werden. 

(2) Die Abgabenbefreiung gilt nicht für die Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben 
Regelungen nach landesrechtlichen Vorschriften. 
(3) Erwerbsvorgänge im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind 
1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Gemeinde oder durch einen Rechtsträger 

im Sinne der §§ 157 und 205 zur Vorbereitung oder Durchführung von städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahmen. Hierzu gehört auch der Erwerb eines Grundstücks 
zur Verwendung als Austausch- oder Ersatzland im Rahmen von städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen; 

2. Der Erwerb eines Grundstücks durch eine Person, die zur Vorbereitung oder Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen oder zur Verwendung als Aus-
tausch- oder Ersatzland ein Grundstück übereignet oder verloren hat. Die Abgaben-
befreiung wird nur gewährt 
a) beim Erwerb eines Grundstücks im Sanierungsgebiet, in dem das übereignete 

oder verlorene Grundstück liegt, bis zum Abschluß der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme, 

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Zeit-
punkt ab, in dem das Grundstück übereignet oder verloren wurde; 

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grund-
stücks, soweit die Gegenleistung in der Hingabe eines in demselben Sanierungsge-
biet gelegenen Grundstücks besteht 

4. der Erwerb eines Grundstücks, der durch die Begründung, das Bestehen oder die 
Auflösung eines Treuhandverhältnisses im Sinne des § 160 oder des § 161 bedingt 
ist. 

 

Dritter Abschnitt. Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften 

 

§ 152 Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet an-
zuwenden, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten Sanierungsverfahren durchge-
führt wird. 

 

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Kaufpreise, 
Umlegung 

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung der Sanie-
rung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den Vorschriften dieses 
Gesetzbuchs Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu gewähren, werden bei de-
ren Bemessung Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, 
durch ihre Vorbereitung oder ihre Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berück-
sichtigt, als der Betroffene diese Werterhöhungen durch eigene Aufwendungen zulässi-
gerweise bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen Wertverhältnissen auf dem 
Grundstücksmarkt sind zu berücksichtigen. 
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(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie bei der 
Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Gegenwert für das 
Grundstück oder das Recht über dem Wert, der sich in Anwendung des Absatzes 1 er-
gibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwerung der Sanierung im Sinne des § 145 
Abs. 2. Dies gilt nicht, wenn in den Fällen des § 154 Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflich-
tung zur Entrichtung des Ausgleichsbetrags erloschen ist. 

(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb eines Grundstücks kei-
nen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung des Ab-
satzes 1 ergibt. In den Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen 
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung des Absat-
zes 1 ergibt. 

(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundstück zu dem 
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung 
des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt. § 154 Abs. 5 ist dabei auf den Teil 
des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch die Sanierung bedingten 
Werterhöhung des Grundstücks entspricht. 
(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind 
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und im Falle der Geldab-

findung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2 entsprechend 
anzuwenden; 

2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets eintreten, bei der Ermittlung von Werten nach § 57 
Satz 3 und 4 und im Falle des Geldausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den §§ 60 
und 61 Abs. 2 zu berücksichtigen; 

3. § 58 nicht anzuwenden. 
 

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 

(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grund-
stücks hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in 
Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwerts 
seines Grundstücks entspricht; Miteigentümer sind im Verhältnis ihrer Anteile an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum heranzuziehen. Werden im förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder 
verbessert, sind Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen 
auf Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden. Satz 2 
gilt entsprechend für die Anwendung der Vorschrift über die Erhebung von Kostenerstat-
tungsbeträgen im Sinne des § 135a Abs. 3. 

(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des Grundstücks be-
steht aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück erge-
ben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre 
(Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich für das Grundstück durch die rechtliche 
und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (End-
wert). 

(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluß der Sanierung (§§ 162 und 163) zu entrich-
ten. Die Gemeinde kann die Ablösung im ganzen vor Abschluß der Sanierung zulassen; 
dabei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungsmaßnahme auch ein höherer Betrag 
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als der Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die Gemeinde soll auf Antrag des Aus-
gleichsbetragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Aus-
gleichsbetragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluß der Sanierung ein berechtig-
tes Interesse hat und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden 
kann. 

(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag wird ei-
nen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Vor der Festsetzung des Aus-
gleichsbetrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur Stellungnahme und 
Erörterung der für die Wertermittlung seines Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse 
sowie der nach § 155 Abs. 1 anrechenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu 
geben. Der Ausgleichsbetrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in ein Til-
gungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden kann, die Ver-
pflichtung bei Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darlehens-
schuld ist mit höchstens 6 vom Hundert jährlich zu verzinsen und mit 5 vom Hundert 
zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu tilgen. Der Tilgungssatz kann im Einzelfall bis 
auf 1 vom Hundert herabgesetzt werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder zins-
frei gestellt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger 
Härten oder zur Vermeidung einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu vertre-
tenden Unwirtschaftlichkeit der Grundstücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll den 
zur Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder Instandsetzung erforderlichen 
Grundpfandrechten den Vorrang vor einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens be-
stellten Grundpfandrecht einräumen. 

(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu ent-
richtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald auf dem Grundstück 
eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige 
Nutzung zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen 
(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen, 
1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterhöhungen des 

Grundstücks, die bereits in einem anderen Verfahren, insbesondere in einem Ent-
eignungsverfahren berücksichtigt worden sind; für Umlegungsverfahren bleibt Ab-
satz 2 unberührt, 

2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer zulässigerweise 
durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; soweit der Eigentümer gemäß § 146 
Abs. 3 Ordnungsmaßnahmen durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, sind je-
doch die ihm entstandenen Kosten anzurechnen, 

3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer beim Erwerb des 
Grundstücks als Teil des Kaufpreises in einem den Vorschriften der Nummern 1 und 
2 sowie des § 154 entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits entrichtet hat. 

(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 153 Abs. 5 
durchgeführt worden ist. 
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(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für zu be-
zeichnende Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags 
absehen, wenn  
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt worden ist und 
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in keinem 
Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht. 

Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanierung abge-
schlossen ist. 

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz  
oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbil-
liger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor Abschluß der Sanierung erfol-
gen. 

(5) Im übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge ein-
schließlich der Bestimmungen über die Stundung und den Erlaß entsprechend anzu-
wenden. 

(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder Kosten für die Errich-
tung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über 
den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Ausgleichsbetrag hinausgehen und die Erstat-
tung nicht vertraglich ausgeschlossen wurde. 

 

§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung 

(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die vor der 
förmlichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberührt. Entsprechendes gilt für Kos-
tenerstattungsbeträge im Sinne des § 135a Abs. 3. 

(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets in 
einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet bezieht, den Umle-
gungsplan nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach § 76 
getroffen worden, bleibt es dabei. 

(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
den Enteignungsbeschluß nach § 113 für ein in dem Gebiet gelegenes Grundstück er-
lassen oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet worden, sind die Vorschriften des 
Ersten Kapitels weiter anzuwenden. 

 

§ 156a Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme  

(1) Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und 
der Übertragung eines Treuhandvermögens des Sanierungsträgers auf die Gemeinde 
bei ihr ein Überschuß der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist 
dieser Überschuß auf die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke 
zu verteilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung des 
Beschlusses über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets. Ist nach diesem 
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Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, so steht der auf das Grund-
stück entfallende Anteil dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, der zu einem 
Ausgleichsbetrag nach § 154 herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 

(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Anteile des Überschusses sind nach 
dem Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im Sinne des § 154 Abs. 2 zu 
bestimmen. 

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Überschusses Zuschüsse abzuziehen, 
die ihr oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen Haushalts zur Deckung 
von Kosten der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierungsmaßnahme gewährt 
worden sind. Im übrigen bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung des Überschusses 
nach landesrechtlichen Regelungen. 

 

Vierter Abschnitt. Sanierungsträger und andere Beauftragte 

 

§ 157 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde 
(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der Sanierung obliegen, eines geeigneten Beauftragten bedienen. 
Sie darf jedoch die Aufgabe, 
1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die der Gemeinde nach den 

§§ 146 bis 148 obliegen, 
2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanie-

rung im Auftrag der Gemeinde zu erwerben, 
3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirtschaften, 
nur einem Unternehmen (Sanierungsträger) übertragen, das die Voraussetzungen für 
die Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger nach § 158 erfüllt. 

(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Aufgaben eines für 
eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht demselben Unternehmen oder einem 
rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unternehmen übertragen. 

 

§ 158 Voraussetzungen für die Beauftragung als Sanierungsträger 
Dem Unternehmen können die Aufgaben als Sanierungsträger nur übertragen werden, 
wenn 
 
1. das Unternehmen nicht selbst als Bauunternehmen tätig oder von einem Bauunter-

nehmen abhängig ist, 
2. das Unternehmen nach seiner Geschäftstätigkeit und seinen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen geeignet und in der Lage ist, die Aufgaben eines Sanierungsträgers ord-
nungsgemäß zu erfüllen, 

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits kraft Gesetzes einer jährlichen Prüfung 
seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirtschaftlichen Verhältnisse unterliegt, sich ei-
ner derartigen Prüfung unterworfen hat oder unterwirft, 

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie die leitenden Angestellten die erfor-
derliche geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen. 
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§ 159 Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger 

(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben nach 
§ 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde als 
deren Treuhänder oder im eigenen Namen für eigene Rechnung. Die ihm von der Ge-
meinde übertragene Aufgabe nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erfüllt er im eigenen Na-
men für Rechnung der Gemeinde als deren Treuhänder. Der Sanierungsträger hat der 
Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
(2) Die Gemeinde und der Sanierungsträger legen mindestens die Aufgaben, die 
Rechtsstellung, in der sie der Sanierungsträger zu erfüllen hat, eine von der Gemeinde 
hierfür zu entrichtende angemessene Vergütung und die Befugnis der Gemeinde zur 
Erteilung von Weisungen durch schriftlichen Vertrag fest. Der Vertrag bedarf nicht der 
Form des § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er kann von jeder Seite nur aus 
wichtigem Grund gekündigt werden. 
(3) Der Sanierungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke, die er nach Übertragung der 
Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erworben hat, nach Maß-
gabe des § 89 Abs. 3 und 4 und unter Beachtung der Weisungen der Gemeinde zu ver-
äußern. Er hat die Grundstücke, die er nicht veräußert hat, der Gemeinde anzugeben 
und auf ihr Verlangen an Dritte oder an sie zu veräußern. 

(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanierungsträger entrichteten Kaufpreis ein 
Betrag enthalten, der nach den §§ 154 und 155 vom Eigentümer zu tragen wäre, hat der 
Sanierungsträger diesen Betrag an die Gemeinde abzuführen oder mit ihr zu verrech-
nen. In den Fällen des § 153 Abs. 4 Satz 2 hat der Sanierungsträger Ansprüche aus 
dem Darlehen auf Verlangen entweder an die Gemeinde abzutreten und empfangene 
Zinsen und Tilgungen an sie abzuführen oder sie mit ihr zu verrechnen. 

(5) Der Sanierungsträger hat für die Grundstücke, deren Eigentümer er bleibt, an die 
Gemeinde Ausgleichsbeträge nach Maßgabe der §§ 154 und 155 zu entrichten. 

(6) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des für eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers den mit diesem ge-
schlossenen Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter verlangen, ihr die im förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke, die der Sanierungsträger nach 
Übertragung der Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erworben 
hat, gegen Erstattung der vom Sanierungsträger erbrachten Aufwendungen zu übereig-
nen. Der Insolvenzverwalter ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis dieser 
Grundstücke zu übergeben. Die Gemeinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs Mo-
naten nach Übergabe des Grundstücksverzeichnisses geltend machen. Im übrigen haf-
tet die Gemeinde den Gläubigern von Verbindlichkeiten aus der Durchführung der Ord-
nungsmaßnahmen wie ein Bürge, soweit sie aus dem Vermögen des Sanierungsträgers 
im Insolvenzverfahren keine vollständige Befriedigung erlangt haben. 

(7) (weggefallen) 

 

§ 160 Treuhandvermögen  

(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als Treuhänder der Gemeinde übertragen, 
erfüllt er sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem Namen für Rechnung der Ge-
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meinde. Der Sanierungsträger erhält von der Gemeinde für den Rechtsverkehr eine Be-
scheinigung über die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der 
Aufgabe seinem Namen einen das Treuhandverhältnis kennzeichnenden Zusatz hinzu-
fügen. 

(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat das in Erfüllung der Aufgabe gebilde-
te Treuhandvermögen getrennt von anderem Vermögen zu verwalten. 

(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel, die die Gemeinde dem Sanierungsträ-
ger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum Treuhandvermögen gehört 
auch, was der Sanierungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens oder durch ein 
Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermögen bezieht, oder auf Grund eines 
zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Be-
schädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands 
erwirbt. 

(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung der Verbindlichkeiten, für die der Sanie-
rungsträger mit dem Treuhandvermögen haftet. Mittel, die der Sanierungsträger darle-
hensweise von einem Dritten erhält, gehören nur dann zum Treuhandvermögen, wenn 
die Gemeinde der Darlehensaufnahme schriftlich zugestimmt hat. Das gleiche gilt für 
eigene Mittel, die der Sanierungsträger einbringt. 

(5) Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, die der Sanierungsträger 
vor oder nach Übertragung der Aufgabe mit Mitteln, die nicht zum Treuhandvermögen 
gehören, oder unter Hergabe von eigenem Austauschland erworben hat, hat er auf Ver-
langen der Gemeinde gegen Ersatz seiner Aufwendungen in das Treuhandvermögen zu 
überführen. Dabei sind als Grundstückswerte die Werte zu berücksichtigen, die sich in 
Anwendung des § 153 Abs. 1 ergeben. 

(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat der Gemeinde nach Beendigung 
seiner Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach Beendigung seiner Tätigkeit das 
Treuhandvermögen einschließlich der Grundstücke, die er nicht veräußert hat, auf die 
Gemeinde zu übertragen. Von der Übertragung an haftet die Gemeinde anstelle des 
Sanierungsträgers für die noch bestehenden Verbindlichkeiten, für die dieser mit dem 
Treuhandvermögen gehaftet hat. 

(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertragung nach Absatz 6 die Grundstücke des 
Treuhandvermögens, die er unter Hergabe von entsprechendem nicht zum Treuhand-
vermögen gehörendem eigenem Austauschland oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm 
die Gemeinde einen mit der Sanierung zusammenhängenden Auftrag erteilt hat, erwor-
ben und in das Treuhandvermögen überführt hat, in sein eigenes Vermögen zurücküber-
führen. Sind die von ihm in das Treuhandvermögen überführten Grundstücke veräußert 
oder im Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bildung neuer Grundstücke verwendet 
oder sind ihre Grenzen verändert worden, kann der Sanierungsträger andere Grundstü-
cke, die wertmäßig seinen in das Treuhandvermögen überführten Grundstücken ent-
sprechen, in sein eigenes Vermögen zurücküberführen; er bedarf hierzu der Genehmi-
gung der Gemeinde. Er hat dem Treuhandvermögen den Verkehrswert der Grundstücke 
zu erstatten, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets ergibt. 
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§ 161 Sicherung des Treuhandvermögens 

(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem Treuhandvermögen nicht für Verbind-
lichkeiten, die sich nicht auf das Treuhandvermögen beziehen. 

(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer Verbindlichkeit, für die der Sanierungs-
träger nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die Zwangsvollstreckung betrieben, 
kann die Gemeinde auf Grund des Treuhandverhältnisses gegen die Zwangsvollstre-
ckung nach Maßgabe des § 771 der Zivilprozeßordnung Widerspruch, der Sanierungs-
träger unter entsprechender Anwendung des § 767 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung Ein-
wendungen geltend machen. 

(3) Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Sanierungs-
trägers gehört das Treuhandvermögen nicht zur Insolvenzmasse. Kündigt die Gemeinde 
das Treuhandverhältnis, so hat der Insolvenzverwalter das Treuhandvermögen auf die 
Gemeinde zu übertragen und bis zur Übertragung zu verwalten. Von der Übertragung 
an haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers für die Verbindlichkeiten, für die 
dieser mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. Die mit der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens verbundenen Rechtsfolgen treten hinsichtlich der Verbindlichkeiten nicht ein. 
§ 418 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden. 

 

Fünfter Abschnitt. Abschluss der Sanierung 

 

§ 162 Aufhebung der Sanierungssatzung 

(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben, wenn 
1. die Sanierung durchgeführt ist oder 
2. die Sanierung sich als undurchführbar erweist oder 
3. die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen aufgegeben wird. 
Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil des förmlich festgelegten Sanierungsge-
biets gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzuheben. 

(2) Der Beschluß der Gemeinde, durch den die förmliche Festlegung des Sanierungs-
gebiets ganz oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung. Die Satzung ist orts-
üblich bekanntzumachen. Die Gemeinde kann auch ortsüblich bekanntmachen, daß ei-
ne Satzung zur Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets beschlos-
sen worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Mit der Be-
kanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich. 

(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu löschen. 

 

§ 163 Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne Grundstücke 

(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein Grundstück als abgeschlossen erklären, 
wenn entsprechend den Zielen und Zwecken der Sanierung 
1. das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt wird oder 
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2. das Gebäude modernisiert oder instandgesetzt ist. 
Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde die Sanierung für das Grundstück als 
abgeschlossen zu erklären. 

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt die Durch-
führung der Sanierung für einzelne Grundstücke durch Bescheid an die Eigentümer für 
abgeschlossen erklären, wenn die den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechen-
de Bebauung oder sonstige Nutzung oder die Modernisierung oder Instandsetzung auch 
ohne Gefährdung der Ziele und Zwecke der Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich ist. Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der Erklärung besteht in diesem Fall nicht. 

(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 für dieses Grund-
stück. Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, den Sanierungsvermerk zu löschen. 

 

§ 164 Anspruch auf Rückübertragung 

(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 bezeichne-
ten Gründen aufgehoben, hat der frühere Eigentümer eines Grundstücks einen An-
spruch gegenüber dem jeweiligen Eigentümer auf Rückübertragung dieses Grund-
stücks, wenn es die Gemeinde oder der Sanierungsträger von ihm nach der förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebiets zur Durchführung der Sanierung freihändig oder 
nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne Hergabe von entsprechendem Aus-
tauschland, Ersatzland oder Begründung von Rechten der in § 101 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bezeichneten Art erworben hatte. 
(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn 
1. das Grundstück als Baugrundstück für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Ver-

sorgungs- oder Grünfläche in einem Bebauungsplan festgesetzt ist oder für sonstige 
öffentliche Zwecke benötigt wird oder 

2. der frühere Eigentümer selbst das Grundstück im Wege der Enteignung erworben 
hatte oder 

3. der Eigentümer mit der zweckgerechten Verwendung des Grundstücks begonnen 
hat oder 

4. das Grundstück auf Grund des § 89 oder des § 159 Abs. 3 an einen Dritten veräu-
ßert wurde oder 

5. die Grundstücksgrenzen erheblich verändert worden sind. 
(3) Die Rückübertragung kann nur binnen zwei Jahren seit der Aufhebung der Sanie-
rungssatzung verlangt werden. 

(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis den Verkehrswert zu zahlen, den das 
Grundstück im Zeitpunkt der Rückübertragung hat. 

(5) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach § 102 bleibt unberührt. Die dem Eigentümer 
zu gewährende Entschädigung nach § 103 bemißt sich nach dem Verkehrswert des 
Grundstücks, der sich aufgrund des rechtlichen und tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt 
der Aufhebung der förmlichen Festlegung ergibt. 
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Sechster Abschnitt. Städtebauförderung 

 

§ 164a Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und zügigen Durchführung 
der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Einheit (Gesamtmaßnahme) werden Fi-
nanzierungs- und Förderungsmittel (Städtebauförderungsmittel) eingesetzt. Für Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der Sanierung, deren Finanzierung oder Förderung auf 
anderer gesetzlicher Grundlage beruht, sollen die in den jeweiligen Haushaltsgesetzen 
zur Verfügung gestellten Finanzierungs- oder Förderungsmittel so eingesetzt werden, 
daß die Maßnahmen im Rahmen der Sanierung durchgeführt werden können. 
(2) Städtebauförderungsmittel können eingesetzt werden für 
1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen (§ 140), 
2. die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen nach § 147 einschließlich Entschädi-

gungen, soweit durch sie kein bleibender Gegenwert erlangt wird; zu den Kosten der 
Ordnungsmaßnahmen gehören nicht die persönlichen oder sachlichen Kosten der 
Gemeindeverwaltung, 

3. die Durchführung von Baumaßnahmen nach § 148, 
4. die Gewährung einer angemessenen Vergütung von nach Maßgabe dieses Geset-

zes beauftragten Dritten, 
5. die Verwirklichung des Sozialplans nach § 180 sowie die Gewährung eines Härte-

ausgleichs nach § 181. 
(3) Städtebauförderungsmittel können für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen im Sinne des § 177 eingesetzt werden. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt 
dies auch für entsprechende Maßnahmen, zu deren Durchführung sich der Eigentümer 
gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet hat, sowie für darüber hinausgehende 
Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines 
Gebäudes dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebauli-
chen Bedeutung erhalten bleiben soll. 

 

§ 164b Verwaltungsvereinbarung 

(1) Der Bund kann zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen nach Artikel 
104a Abs. 4 des Grundgesetzes den Ländern nach Maßgabe des jeweiligen Haushalts-
gesetzes Finanzhilfen für Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbände nach 
einem in gleicher Weise geltenden, allgemeinen und sachgerechten Maßstab gewähren. 
Der Maßstab und das Nähere für den Einsatz der Finanzhilfen werden durch Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern festgelegt. 
(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Finanzhilfen sind 
1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion 

unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der in Innenstädten brachliegenden 
Industrie-, Konversions- oder Eisenbahnflächen, zur Errichtung von Wohn- und Ar-
beitsstätten, Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen unter Berücksichtigung ihrer 
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funktional sinnvollen Zuordnung (Nutzungsmischung) sowie von umweltschonen-
den, kosten- und flächensparenden Bauweisen, 

3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Mißstände. 
 

Zweiter Teil. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

 

§ 165 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche Vor-
bereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, werden nach den 
Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 

(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach Absatz 1 sollen Ortsteile und 
andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder entsprechend der ange-
strebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erstmalig entwickelt oder im 
Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. 

(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme durchgeführt werden soll, durch Beschluß förmlich als städtebaulichen Entwick-
lungsbereich festlegen, wenn 
1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken nach Absatz 2 entspricht, 
2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungs-

maßnahme erfordert, insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- 
und Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen, 

3. die mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme angestrebten Ziele und Zwecke 
durch städtebauliche Verträge nicht erreicht werden können oder Eigentümer der 
von der Maßnahme betroffenen Grundstücke unter entsprechender Berücksichti-
gung des § 166 Abs. 3 nicht bereit sind, ihre Grundstücke an die Gemeinde oder 
den von ihr beauftragten Entwicklungsträger zu dem Wert zu veräußern, der sich in 
Anwendung des § 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 4 ergibt, 

4. die zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeitraums ge-
währleistet ist. 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. 

(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs die vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen, die 
erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen über die Festlegungsvoraussetzungen 
nach Absatz 3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 sind entsprechend anzuwenden. 
(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist so zu begrenzen, daß sich die Entwick-
lung zweckmäßig durchführen läßt. Einzelne Grundstücke, die von der Entwicklung nicht 
betroffen werden, können aus dem Bereich ganz oder teilweise ausgenommen werden. 
Grundstücke, die den in § 26 Nr. 2 und § 35 Abs. 1 Nr. 7 bezeichneten Zwecken dienen, 
die in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücke sowie Grundstücke, für die nach § 1 Abs. 2 
des Landbeschaffungsgesetzes ein Anhörungsverfahren eingeleitet worden ist, und 
bundeseigene Grundstücke, bei denen die Absicht, sie für Zwecke der Landesverteidi-
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gung zu verwenden, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur mit Zustimmung des Bedarfs-
trägers in den städtebaulichen Entwicklungsbereich einbezogen werden. Der Bedarfs-
träger soll seine Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung seiner Aufgaben 
ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Durchführung der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme besteht. 
(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs als Satzung (Entwicklungssatzung). In der Entwicklungssatzung ist der 
städtebauliche Entwicklungsbereich zu bezeichnen. 

(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begründung beizufügen. In der Begründung sind 
die Gründe darzulegen, die die förmliche Festlegung des entwicklungsbedürftigen Be-
reichs rechtfertigen. 
(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist ortsüblich bekannt zu machen. § 10 Abs. 
3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntmachung nach Satz 1 ist 
auf die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145 und 153 Abs. 2 hinzuweisen. Mit der 
Bekanntmachung wird die Entwicklungssatzung rechtsverbindlich. 
(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Entwicklungssatzung 
mit. Sie hat hierbei die von der Entwicklungssatzung betroffenen Grundstücke einzeln 
aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher dieser Grundstücke einzutra-
gen, daß eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt wird (Entwicklungs-
vermerk). § 54 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 166 Zuständigkeit und Aufgaben 

(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der Gemeinde vorbereitet und durchgeführt, 
sofern nicht nach Absatz 4 eine abweichende Regelung getroffen wird. Die Gemeinde 
hat für den städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Verzug Bebauungspläne aufzu-
stellen und, soweit eine Aufgabe nicht nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften einem 
anderen obliegt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die vorgesehene Ent-
wicklung im städtebaulichen Entwicklungsbereich zu verwirklichen. 

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß ein funktionsfähiger 
Bereich entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Gefüge und der Zusammensetzung seiner 
Bevölkerung den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ent-
spricht und in dem eine ordnungsgemäße und zweckentsprechende Versorgung der 
Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt ist. 

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich erwer-
ben. Dabei soll sie feststellen, ob und in welcher Rechtsform die bisherigen Eigentümer 
einen späteren Erwerb von Grundstücken oder Rechten im Rahmen des § 169 Abs. 6 
anstreben. Die Gemeinde soll von dem Erwerb eines Grundstücks absehen, wenn 
1. bei einem baulich genutzten Grundstück die Art und das Maß der baulichen Nutzung 

bei der Durchführung der Entwicklungsmaßnahme nicht geändert werden sollen o-
der 

2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen Verwendung nach den Zielen und Zwe-
cken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bestimmt oder mit ausreichender 
Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage ist, das Grundstück binnen angemessener 
Frist dementsprechend zu nutzen, und er sich hierzu verpflichtet. 
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Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist der Eigentümer verpflichtet, einen Aus-
gleichsbetrag an die Gemeinde zu entrichten, der der durch die Entwicklungsmaßnahme 
bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht.  

(4) Die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme kann einem Pla-
nungsverband nach § 205 Abs. 4 übertragen werden. 

 

§ 167 Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde, Entwicklungsträger 

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbereitung 
oder Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme obliegen, eines geeig-
neten Beauftragten, insbesondere eines Entwicklungsträgers, bedienen. § 157 Abs. 1 
Satz 2 und § 158 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen Aufgaben in 
eigenem Namen für Rechnung der Gemeinde als deren Treuhänder. § 159 Abs. 1 Satz 
3 und Abs. 2 sowie die §§ 160 und 161 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke des Treuhandvermögens 
nach Maßgabe des § 169 Abs. 5 bis 8 zu veräußern; er ist dabei an Weisungen der 
Gemeinde gebunden. 

 

§ 168 Übernahmeverlangen 

Der Eigentümer eines im städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks 
kann von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit 
Rücksicht auf die Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich oder den Stand 
der Entwicklungsmaßnahme wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu 
behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Die 
Vorschrift des § 145 Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 

 

§ 169 Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbereich 

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich sind entsprechend anzuwenden 
1. die §§ 137, 138 und 139 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen; Auskunfts-

pflicht; Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger), 
2. § 142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), 
3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge; Ge-

nehmigung), 
4. die §§ 146 bis 148 (Durchführung; Ordnungsmaßnahmen; Baumaßnahmen), 
5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen 

Versorgung dienen; Abgaben- und Auslagenbefreiung), 
6. § 153 Abs. 1 bis 3 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; 

Kaufpreise), 
7. die §§ 154 bis 156 (Ausgleichsbetrag des Eigentümers; Anrechnung auf den Aus-

gleichsbetrag, Absehen; Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung), 
8. §§ 162 bis 164 (Abschluß der Maßnahme), 
9. die §§ 164a und 164b (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln; Verwaltungsverein-

barung), 
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10. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstü-
cken). 

(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Ersten Kapitels über die Bodenordnung sind 
im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden. 

(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Bebauungsplan 
zugunsten der Gemeinde oder des Entwicklungsträgers zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zulässig. Sie setzt voraus, daß der Antragsteller sich ernsthaft um den freihändigen Er-
werb des Grundstücks zu angemessenen Bedingungen bemüht hat. Die §§ 85, 87, 88 
und 89 Abs. 1 bis 3 sind im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden. 

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke ist § 153 Abs. 1 mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, daß in den Gebieten, in denen sich kein von dem in-
nerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abweichender Verkehrswert gebildet hat, der Wert 
maßgebend ist, der in vergleichbaren Fällen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf 
dem allgemeinen Grundstücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine Entwicklungsmaß-
nahmen vorgesehen sind. 

(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke, die sie zur Durchführung der Entwick-
lungsmaßnahme freihändig oder nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs erworben 
hat, nach Maßgabe der Absätze 6 bis 8 zu veräußern mit Ausnahme der Flächen, die 
als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grün-
flächen in einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder für sonstige öffentliche Zwecke 
oder als Austauschland oder zur Entschädigung in Land benötigt werden. 

(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuordnung und Erschließung unter Berücksichti-
gung weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beachtung der Ziele und Zwecke der 
Entwicklungsmaßnahme an Bauwillige zu veräußern, die sich verpflichten, daß sie die 
Grundstücke innerhalb angemessener Frist entsprechend den Festsetzungen des Be-
bauungsplans und den Erfordernissen der Entwicklungsmaßnahme bebauen werden. 
Dabei sind zunächst die früheren Eigentümer zu berücksichtigen. Auf die Veräuße-
rungspflicht ist § 89 Abs. 4 anzuwenden. Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung 
festgesetzte Grundstücke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung 
der Entwicklungsmaßnahme Grundstücke übereignet haben oder abgeben mußten. 

(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür zu sorgen, daß die Bauwilligen die Be-
bauung in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge derart durchführen, daß die Ziele 
und Zwecke der städtebaulichen Entwicklung erreicht werden und die Vorhaben sich in 
den Rahmen der Gesamtmaßnahme einordnen. Sie hat weiter sicherzustellen, daß die 
neugeschaffenen baulichen Anlagen entsprechend den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme dauerhaft genutzt werden. 

(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das Grundstück oder das Recht zu dem Ver-
kehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des 
städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154 Abs. 5 ist auf den Teil des Kaufprei-
ses entsprechend anzuwenden, der der durch die Entwicklung bedingten Werterhöhung 
des Grundstücks entspricht. 
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§ 170 Sonderregelung für Anpassungsgebiete 

Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
in einem im Zusammenhang bebauten Gebiet Maßnahmen zur Anpassung an die vor-
gesehene Entwicklung, kann die Gemeinde dieses Gebiet in der Entwicklungssatzung 
förmlich festlegen (Anpassungsgebiet). Das Anpassungsgebiet ist in der Entwicklungs-
satzung zu bezeichnen. Die förmliche Festlegung darf erst erfolgen, wenn entsprechend 
§ 141 vorbereitende Untersuchungen durchgeführt worden sind. In dem Anpassungsge-
biet sind neben den für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen geltenden Vorschriften 
mit Ausnahme des § 166 Abs. 3 und des § 169 Abs. 2 bis 8 die Vorschriften über städ-
tebauliche Sanierungsmaßnahmen entsprechend anzuwenden, mit Ausnahme der §§ 
136, 142 und 143. 

 

§ 171 Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme 

(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme 
entstehen, sind zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme zu verwenden. Ergibt sich 
nach der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und der Übertra-
gung eines Treuhandvermögens des Entwicklungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuß der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser 
Überschuß in entsprechender Anwendung des § 156a zu verteilen. 

(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149 nach dem Stand der Planung eine Kosten- 
und Finanzierungsübersicht aufzustellen. Zu berücksichtigen sind die Kosten, die nach 
den Zielen und Zwecken der Entwicklung erforderlich sind. 

 

Dritter Teil. Stadtumbau 

 

§ 171a Stadtumbaumaßnahmen 

(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitliche und zügige 
Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, können auch anstelle von oder ergän-
zend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch nach den Vorschriften dieses 
Teils durchgeführt werden. 

(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von erheblichen städtebauli-
chen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur Herstellung nachhalti-
ger städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden. Erhebliche städtebauliche Funkti-
onsverluste liegen insbesondere vor, wenn ein dauerhaftes Überangebot an baulichen 
Anlagen für bestimmte Nutzungen, namentlich für Wohnzwecke, besteht oder zu erwar-
ten ist. 

(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen insbesonde-
re dazu beitragen, dass 



- 25 - 

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von Bevölkerung und 
Wirtschaft angepasst wird, 

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Umwelt verbessert werden, 
3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden, 
4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen einer neuen Nutzung zugeführt wer-

den, 
5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare bauliche Anlagen zurückgebaut werden, 
6. freigelegte Flächen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung oder einer hier-

mit verträglichen Zwischennutzung zugeführt werden, 
7. innerstädtische Altbaubestände erhalten werden. 
 
§ 171b Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept 

(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem Stadtumbaumaßnahmen durchgeführt werden 
sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang 
so festzulegen, dass sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen. 

(2) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 1 ist ein von der Gemeinde aufzustellen-
des städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen (§ 171a 
Abs. 3) im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind. Die öffentlichen und privaten 
Belange sind gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 

(3) Die §§ 137 und 139 sind bei der Vorbereitung und Durchführung der Stadtumbau-
maßnahmen entsprechend anzuwenden. 

(4) Die §§ 164a und 164b sind im Stadtumbaugebiet entsprechend anzuwenden. 
 
§ 171c Stadtumbauvertrag 

Die Gemeinde soll soweit erforderlich zur Umsetzung ihres städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtumbaumaßnahmen auf der Grundlage von 
städtebaulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbesondere mit den beteiligten Eigentü-
mern durchzuführen. Gegenstände der Verträge können insbesondere auch sein 
1. die Durchführung des Rückbaus baulicher Anlagen innerhalb einer bestimmten 
2. Frist und die Kostentragung für den Rückbau; 
3. der Verzicht auf die Ausübung von Ansprüchen nach den §§ 39 bis 44; 
4. der Ausgleich von Lasten zwischen den beteiligten Eigentümern. 
 
§ 171d Sicherung von Durchführungsmaßnahmen 

(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Gebiet bezeichnen, das ein festgelegtes 
Stadtumbaugebiet (§ 171b Abs. 1) oder Teile davon umfasst und in dem zur Sicherung 
und sozialverträglichen Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen die in § 14 Abs. 1 
bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen der Genehmigung bedürfen. 

(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Satzung nach Absatz 1 gefasst und 
ortsüblich bekannt gemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung der Vorhaben und 
Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 darf die Genehmigung nur versagt werden, um einen 
den städtebaulichen und sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf der Stadtum-
baumaßnahmen auf der Grundlage des von der Gemeinde aufgestellten städtebauli-
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chen Entwicklungskonzeptes (§ 171b Abs. 2) oder eines Sozialplans (§ 180) zu sichern. 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls 
ein Absehen von dem Vorhaben oder der Maßnahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
(4) Die §§ 138, 173 und 174 sind im Gebiet der Satzung nach Absatz 1 entsprechend 
anzuwenden. 
 

Vierter Teil. Soziale Stadt 
 
§ 171e Maßnahmen der Sozialen Stadt 

(1) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt in Stadt- und Ortsteilen, deren ein-
heitliche und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, können auch anstel-
le von oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch nach den 
Vorschriften dieses Teils durchgeführt werden. 

(2) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt sind Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten Ortsteilen oder anderen 
Teilen des Gemeindegebiets, in denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht. So-
ziale Missstände liegen insbesondere vor, wenn ein Gebiet auf Grund der Zusammen-
setzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen 
erheblich benachteiligt ist. Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, 
wenn es sich um benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete 
oder verdichtete Wohn- und Mischgebiete handelt, in denen es einer aufeinander abge-
stimmten Bündelung von investiven und sonstigen Maßnahmen bedarf. 

(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden sollen, 
durch Beschluss fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang so festzulegen, dass sich die 
Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen. 

(4) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 3 ist ein von der Gemeinde unter Beteili-
gung der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 139) aufzustellen-
des Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen schriftlich darzustellen sind. 
Das Entwicklungskonzept soll insbesondere Maßnahmen enthalten, die der Verbesse-
rung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabi-
ler Bewohnerstrukturen dienen. 

(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzeptes und bei seiner Umsetzung sollen die 
Beteiligten in geeigneter Form einbezogen und zur Mitwirkung angeregt werden. Die 
Gemeinde soll die Beteiligten im Rahmen des Möglichen fortlaufend beraten und unter-
stützen. Dazu kann im Zusammenwirken von Gemeinde und Beteiligten eine Koordinie-
rungsstelle eingerichtet werden. Soweit erforderlich, soll die Gemeinde zur Verwirkli-
chung und zur Förderung der mit dem Entwicklungskonzept verfolgten Ziele sowie zur 
Übernahme von Kosten mit den Eigentümern und sonstigen Maßnahmenträgern städte-
bauliche Verträge schließen. 

(6) Die §§ 164a und 164b sind im Gebiet nach Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 
Dabei ist § 164a Abs. 1 Satz 2 über den Einsatz von Finanzierungs- und Fördermitteln 
auf Grund anderer gesetzlicher Grundlage insbesondere auch auf sonstige Maßnahmen 
im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden. 
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